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Schweizerische Gesellschaftfür angewandte Berufsbildungsforschung /Ji~P/Societe Suisse pour la recherche appliqueeen mattere de formation professionnelle

STATUTEN

Art. 1

Die Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung
ist ein Verein nach schweizerischem Recht. Sie wurde 1987 gegründet und
hat ihren Sitz in Zürich. Sie kann im Handelsregister eingetragen werden.
Art. 2

Die Gesellschaft hat zum Ziel, die Berufsbildungsforschung zu fördern,
indem sie auf nationaler Ebene die Zusammenarbeit zwischen den Kreisen
der nicht akademischen Berufsbildung (Aus- und Weiterbildung) und der
Bildungs-und Arbeitswissenschaften vorantreibt.
Sie soll insbesondere die einschlägigen Ergebnisse sichten und verbreiten,
deren praktische Umsetzung fördern, die künftigen Forschungsprioritäten
umschreiben und zur Kontinuität der Forschung mit geeigneten Mitteln
beitragen.

Art. 3

Die Gesellschaft besteht aus Einzel-, Kollektiv- und Ehrenmitgliedern.
Einzelmitglieder sind Personen, die durch ihre Tätigkeit oder ihr Interesse
in enger Beziehung stehen zur Berufsbildung und Berufsbildungs-
forschung.

Kollektivmitglieder sind Firmen, Verbände, Verwaltungen oder andere
Institutionen, die vertreten sind durch Mitarbeiter oder Mitglieder, die sich
mit Fragen der Berufsbildung befassen.

Zu Ehrenmitgliedern können Einzelpersonen, die sich um die
Gesellschaft oder deren Ziele besonders verdient gemacht haben, durch
die Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstands ernannt werden.

Aufnahmen sind jederzeit möglich, Austritte auf Ende des Kalenderjahres
unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist.

Art. 4

Die Mittel der Gesellschaft setzen sich zusammen aus

Mitgliederbeiträgen

Einträgen aus Dienstleistungen

Zinsen aus Vermögen der Gesellschaft

Gönnerbeiträgen

Schenkungen, Legaten, Subventionen

Leistungen anderer Art

Für die Verbindlichkeit der Gesellschaft haftet ausschliesslich deren
Vermögen.




